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Der Gemeinderot der Morktgemeinde Wullersdorf hot in seiner Sitzung om 22.10.2025
folgende

Wosserobgobenordnung
noch dem Nö Gemeindewosserleilungsgesetz 1978

für die öffentliche Gemeindewosserleilung der Morktgemeinde Wullersdorf

beschlossen:

$r

ln der Morktgemeinde Wullersdorf werden folgende Wosserversorgungsobgoben und
Wossergebühren erhoben :

Wosseronschlussobgoben
Ergönzungsobgoben
Sonderobgoben
Wosserbezugsgebühren
Bereitstel lu n gsg ebü hren

s2
Wqsseronsc hlussobgobe

(l) Der Einheitssotz zur Berechnung der Wosseronschlussobgobe fÜr den Anschluss on
die öffentliche Gemeindewosserleitung wird gemöß S 6 Abs. 5 des NÖ

Gemeindewosserleitungsgesetzes 1978 mit € 4,00 festgesetzt.
(2) Gemöß g 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewosserleitungsgesetzes l9Z8 wird fÜr die
Ermittlung des Einheitssotzes eine Boukostensumme von € 7.136.898,00 und eine
Gesomtlönge des Rohrnetzes von 46.4461fm zu Grunde gelegt.

s3
Vorquszohlungen

Entföllt, do bereifs ein Vollonschluss gegeben isf.

s4
Ergönzungsobgobe

Bei Anderung der Berechnungsflöche für eine ongeschlossene Liegenschofi wird eine
Ergönzungsobgobe ouf Grund der Bestimmungen des S 7 des NÖ Gemeinde-
wosserleitu ngsgesetzes 1 97 8 berechnet.



s5
Sonderqbgobe

(l) Eine Sonderobgobe gemöß $ 8 des NÖ Gemeindewosserleitungsgesetzes 1978isI zv

entrichten, wenn wegen der Zweckbestimmung der ouf der onzuschließenden
Liegenschoft errichteten Boulichkeit ein über den ortsÜblichen Durchschnitt
hinousgehender Wosserverbrouch zu erworten ist und die Gemeindewosserleitung ous

diesem Grunde besonders ousgestoltet werden muss.
(2) Eine Sonderobgobe ist ober ouch donn zu entrichten, wenn die ouf einer on die
Gemeindewosserleitung ongeschlossenen Liegenschoft bestehenden Boulichkeiten durch
Neu-, 7u- oder Umbou so geöndert werden, doss die im Abs. 1 ongefÜhrten
Voroussetzu ngen zutreffen.
(3) Die Sonderobgobe dorf den durch die besondere lnonspruchnohme erhöhten
Bououfwond nicht übersteigen.
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Bereitstellu ngsgebü hr

(l ) Der Bereitstellungsbetrog wird mit € 40,00 pro m3/h festgesetzt.
(2) Die Bereiistellungsgebühr ist dos Produkt der Verrechnungsgröße des Wossezöhlers
(in m3/h) multipliziert mit dem Bereitstellungsbetrog. Doher betrögt die jöhrliche
Bereitstellun ebühr:

u.s.w
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Grundgebühr zur Berechnung der WosserbezugsgebÜhr

(l) Die Grundgebühr gemöß $ 1O Abs. 5 des NÖ Gemeindewosserleitungsgesetzes 
,l978

wird für 1 m3 Wosser mit €2,8O festgesetzt.

$8
Ablesungszeitrqum

Entrichlung der WosserbezugsgebÜhr

(l ) Die Wosserbezugsgebühr wird ouf Grund einer einmoligen Ablesung im Kolenderjohr
gemöß $ I 1 Abs. I und 2 des NÖ Gemeindewosserleitungsgesetzes l9Z8 berechnet. Der
Ablesungszeitroum betrögt doherzwölf Monqte. Er beginnt om 0l.Jönner und endet mit
3l.Dezember.
(2) Für die Bezohlung der so berechneten WosserbezugsgebÜhr werden vier
Teilzohlungszeitröume wie folgt festgelegt:
l. von l. Jönner bis 31. Möz
2. von l. April bis 30. Juni
3. von l. Juli bis 30. September
4. von l. Oktober bis 3]. Dezember

Bereitstellu n gsgebühr
in € pro Johr

Verrechnungsgröße
in m3/h

Bereitstellungsbetro g
in € pro m3/h

€ r20,00€ 40,003
€ r60,004 € 40,00
€ 280,00€ 40,007
€ 800,0020 € 40,00

€ 40,00 € 1.000,0025



Die ouf Grund der einmoligen Ablesung fesigesetzte WosserbezugsgebÜhr wird ouf die
Teilzohlungszeitröume zu gleichen Teilen oufgeteilt. Die einzelnen Teilbetröge sind jeweils om
15. Februor, 15. Moi, 15. August und 15. November föllig. Die Abrechnung der festgesetzten
Teilzohlungen mit der ouf Grund der Ablesung errechneten WosserbezugsgebÜhr erfolgt im
ersten Teilzohlungsroum jeden Kolenderjohres und werden die Teilbetröge fÜr die folgenden
Teilzohlungsröume neu festgesetzt.
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Umsolzsleuer

Zusötzlich zu sömtlichen Abgoben und Gebühren noch dieser Wosserobgobenordnung
gelongt die gesetzliche Umsotzsteuer oufgrund des Umsotzsteuergesetzes 1994, in der
jeweils geltenden Fossung, zur Verrechnung.

st0
Auskunflspflicht

Zur Ermittlung der für den Wosserbezug und die Abgobenbemessung wesentlichen
Grundlongen sind von den Liegenschoftseigentümern Erhebungsbögen ouszufÜllen und der
Morktgemeinde Wullersdorf zu Übermitteln.
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Schluss- und Ü bergongsbestimmungen

Diese Wosserobgobenordnung tritt mii 01.01.2026 in Kroft und setzt domit olle dovor
beschlossenen Wosserobgo benord nun gen und deren Zusötze oußer Kroft.
Auf Abgobentotbestönde, die vor dem lnkrofttreten dieser Verordnung vewirklicht wurden,
ist der bisher geltende Abgobensotz onzuwenden.

r Bürgermeis

Angeschlogen om: 23.1 0.2026

Abgenommen om: 07 .1 1 .2025
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